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Die PatientInnenstelle im Gesundheitsladen Bremen 
berät seit nunmehr 25 Jahren Ratsuchende vor Ort. 
1993 wurde die PatientInnenstelle im Rahmen der 
Gesundheitstage gegründet. Schon viele Jahre übt 
Edeltraud Paul-Bauer, die Betriebswirtin, Juristin und 
Industriekauffrau in Personalunion ist, ihre Beraterin-

nen-Tätigkeit ehrenamtlich aus. Die Gesundheitsbe-
hörde stellt der PatientInnenstelle geringe Sachmit-
telzuschüsse zur Verfügung. Damit das Beratungsan-
gebot für die Ratsuchenden vor Ort erhalten bleiben 
kann, werden die Büros mit den Bremer Klinikclowns, 
Selbsthilfegruppen und dem „Bündnis Grundeinkom-
men“ geteilt. Rund 35.000 Ratsuchende sind in den 
25 Jahren beraten worden und der Bedarf nach un-
abhängiger, fachlich kompetenter Beratung mit regi-
onaler Kenntnis ist auch weiterhin vorhanden.
Die Anwältinnen und Anwälte der Patienten, darun-
ter Edeltraut Paul-Bauer, kämpfen auch in Zukunft für 
mehr Patientenrechte und fordern seit Jahren  Bewei-
serleichterung bzw. Beweislastumkehr für geschädigte 
Patienten, die Verlängerung der Verjährungsfrist für 
Ansprüche aus der Arzthaftung, Reformierung des 
Gutachterwesens, Schadensausgleich durch einen 
Härtefonds, Aufbau und Auswertung eines Medi-
zinregisters sowie die Eingrenzung der sogenannten 
Individuellen Gesundheitsleistungen (Igel).
Wir wünschen der PatietInnenstelle im Gesundheits-
laden Bremen e.V. weiterhin viel Erfolg bei der Arbeit 
und hoffen auf weitere 25 Jahre.
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Seit 1989 bündeln PatientInnen-
stellen und -Initiativen bundes-
weit ihre Ressourcen und Kom-
petenzen, um als BAGP effektiver 
handeln zu können. Kern der Ar-
beit ist die Information, Beratung 
und Beschwerdeunterstützung 
von Versicherten und PatientIn-
nen bei gesundheitlichen Fragen 
und Problemen mit Institutionen 
oder Anbietern im Gesundheits-
wesen. 
Zentrales Ziel der BAGP ist ein 
soziales, solidarisches, demokra-
tisches, nicht hierarchisches Ge-
sundheitssystem, in dem Patient-
Innen und Versicherte gleichbe-
rechtigte PartnerInnen sind. Die 
BAGP setzt sich gemeinsam mit 
anderen Patientenorganisatio-
nen und weiteren Bündnispart-
nerInnen für dieses Ziel ein. 

Seit 25 Jahren Patientenberatung 
im Gesundheitsladen Bremen e.V. 

Wir gratulieren der Patientenstelle Bremen zum 25 jährigen Bestehen!

Ende Juli tagten die Vertreter der Patientenstel-
len der BAPG in Bielefeld. Auf der Sommerklausur 
wurde u. a. das Statut aktualisiert, zahlreiche Ar-
beitsaufgaben der nächsten Zeit formuliert und 
die Sprecher Bornes und Sraier wieder gewählt. 

Unerschrockene Streiterin für Patientinnenrechte 
und Patientenvertreterin: Edeltraut Paul-Bauer.

BAGP Sommerklausur in Bielefeld

Auf dem Foto: eine 
typische Telefon-
konferenz der BAGP.

Die Lobbyarbeit für die Patientenvertretung auf der 
Landes- und Bundesebene bindet sehr viele Kapazi-
täten und muss an die zunehmenden Anforderungen 
in den unterschiedlichen Gremien angepasst werden. 
Strukturell ist die Arbeit in den Patientenstellen in 

steigendem Maße durch 
ehrenamtliches Engage-
ment geprägt, da die öf-
fentlichen Zuschüsse für 
die Gesundheitsläden nur 
in ganz wenigen Städten / 
Regionen regelhaft statt-
findet.
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„Familiengesundheit auf dem Prüfstand. 
Wenn das Elternhaus krank macht.“

 Am 16. November 2018 wurde auf Ein-
ladung der DAK und health care Bayern 
der erste Kinder- und Jugendreport 2018 
vorgestellt.

Prof. Dr. Wolfgang Greiner, Fakultät für 
Gesundheitsökonomie und Gesundheits-
management von der Universität Biele-
feld analysierte erstmals auf der Basis von 
Versicherten- und Abrechnungsdaten von 
DAK-versicherten Kindern und Jugendli-
chen deren Gesundheitszustand.
Das Ergebnis der Untersuchung zeigt 
repräsentativ, dass etwa ein Viertel der 
Kinder unter chronischen Erkrankungen 
leidet, wie Neurodermitis oder Asthma. 
Zunehmend liegen im Kindesalter Verhal-
tens- oder Entwicklungsstörungen, sowie 
Depressionen vor. 

Eine interessante Aussage des Reports 
ist, dass der Bildungsstand der Eltern 
auf die Gesundheit der Kinder und die 
Versorgungskosten einen maßgeblichen 
Einfluss hat.
So sei die Prävalenz für Karies und Adi-
positas bei Kindern von bildungsfernen 
Eltern signifikant höher.

Auch im Bereich der ärztlichen Inan-
spruchnahme konnten Unterschiede in 
Abhängigkeit vom Bildungsstand und Ein-
kommen der Eltern festgestellt werden. So 
zeigt sich eine relative Zunahme der Häu-
figkeit von Facharztkontakten und Ver-

ordnungen mit zunehmenden Einkommen 
der Eltern. Ein umgekehrter Effekt ist bei 
der Arzneimittelnutzung zu beobachten.

Die Inanspruchnahme von Versorgungs-
leistungen hängt mit dem sozioökono-
mischen Familienstatuts zusammen. Es ist 
nicht verwunderlich, dass die generelle 
Abnahme der Kosten für Gesundheitsver-
sorgung der Kinder mit zunehmendem 
Einkommen und höherem Bildungsgrad 
der Eltern abnimmt.

Die anschließende Diskussion im Landtag 
widmete sich der Umsetzung und Integra-
tion von Gesundheitsförderungs- und Prä-
ventionsmaßnahmen in den schulischen 
und familiären Alltag und den Fragen zu 
passgenauen und nachhaltigen Inter-
ventionsstrategien. Formuliert wurden 
Forderungen nach mehr Gesundheits-
bildung im schulischen Setting, Förde-
rung von Anreizsystemen für vulnerable 
Elterngruppen z. B. in Form von Bildungs-
gutscheinen wie Babymassage und per-
sonelle Aufstockung in Kinderarztpraxen 
und dem Öffentlichen Gesundheitsdienst 
für die Frühen Hilfen und Schuleingangs-
untersuchungen.

Der Kinder- und Jugendreport soll jähr-
lich erscheinen.

Weitere Informationen dazu: 
ISBN 978-3-86216-448-6 für 19,99€ und 
als Download unter https://www.dak.de/
dak/download/kinder--und-jugendre-
port-2004290.pdf

Carola Sraier 

Mitte August haben wir eine umfangrei-
che Stellungnahme zum TSVG erstellt, da 
viele dort entworfenen Gesetzesände-
rungen aus unserer Sicht nachgebessert 
gehören.
Eines unserer Herzstücke betrifft die Än-
derungen in Bezug auf Zahn- und Kie-
ferorthopädische Behandlungen. Hierzu 
fanden bereits Austauschgespräche im 
BMG im Oktober statt, allerdings ohne 
die Aufnahme der erhofften Änderun-
gen. Aber die Diskussionen zum TSVG 
laufen noch und werden im Frühjahr wohl 
verabschiedet werden können. 

Weitere Informationen: 
https://www.bundesgesundheits-
ministerium.de/terminservice-und-
versorgungsgesetz.html

Anders das VEG, welches bereits zum 
1.1.19 umgesetzt wird. Die Wiederein-
führung der Parität in der Beitragszah-
lung haben wir sehr begrüßt (Detail vorn 
im Heft). Unsere Sprecherin Carola Srai-
er konnte als Sachverständige bei der 
Anhörung am 8.10.18 zur Lastenvertei-
lung Stellung nehmen und Nachbesse-
rungen fordern. Das VEG bringt u. a. 
für die Kleinselbständigen eine massi-
ve Beitragsersparnis und eröffnet aus-
geschiedenen Zeitsoldaten den Zutritt 
zur Gesetzlichen Krankenversicherung. 

Details zum 
VEG: 
https://www.
bundesgesund-
heitsministe-
rium.de/versi-
chertenentlas-
tungsgesetz.
html

BAGP im Bundes-
tag zur Anhörung 
des Versicherten-
entlastungs-
gesetz (VEG) 

Gesundheitspolitischer Frühschoppen im 
Bayerischen Landtag

Carola Sraier in Berlin

htt p://www.gesundheitsladen-muenchen.de
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Gesundheitsreform 2019 (1.Teil)
Die wichtigsten Neuregelungen für gesetzlich Krankenversicherte durch das          
Versichertenentlastungsgesetz (GKV-VEG) sind wie folgt:
 

Beiträge
Arbeitnehmer und Rentner werden entlastet -
durch paritätische Übernahme der Zusatzbeiträge

Ab dem 1. Januar 2019 werden die Zusatzbeiträge bei der gesetzlichen 
Krankenversicherung (GKV) wieder zu gleichen Teilen von Arbeitnehmer*innen und 
Arbeitgebern beziehungsweise von Rentner*innen und der Rentenversicherung 
getragen. Bisher musste der Zusatzbeitrag von den Versicherten allein fi nanziert werden. 
Der gesetzlich festgeschriebene „allgemeine Beitragssatz“ beträgt 14,6 Prozent der 
beitragspfl ichtigen Einnahmen und bleibt im Vergleich zu 2018 unverändert. Somit 
sinken trotz gleichbleibendem Beitragssatz wegen der paritätischen Finanzierung des 
Zusatzbeitrags die Krankenkassenbeiträge leicht.

Insgesamt sollten so die Beitragszahler*innen um rund acht Milliarden Euro entlastet wer-
den. 
Beispiel:  
Ein Arbeitnehmer muss demnach bei einem Einkommen von 3.000€ ca. 15 €, ein Rentner 
mit einer gesetzlichen Rente von 1.200€ ca. 6€  monatlich weniger zahlen.

Kleinselbstständige werden entlastet -
durch Senkung der Mindestbeitragsbemessungsgrenze     

Die Mindestgrenze für die Beitragsberechnung für freiwillig versicherte Selbständige wird 
ab 1.1.2019 von 2.283,75€ (2018) auf 1.038,33€ gesenkt. 
Damit wird für diesen Personenkreis der Mindestbeitrag für die KV mehr als halbiert und 
beträgt je nach Krankenkasse zwischen 167€ bis 186€ (zzgl. Pfl egeversicherung). 
Selbstständige, die den ermäßigten Beitragssatz (ohne Krankengeldanspruch) gewählt 
haben, zahlen nur noch einen Mindestbeitrag zwischen 160€  und 179€ 
(zzgl. Pfl egeversicherung).

Hiermit sollen laut Bundesministerium für Gesundheit Kleinselbständige bis zu 200€ 
monatlich entlastet werden. 

Keine Aufstockbeiträge mehr für Selbständige im Krankengeldbezug und bei 
Bezug von Mutt erschaft sgeld und Elterngeld 

Die Zahlung von sogenannten Aufstockbeiträgen zum fi ktivem Einkommen führte für 
Selbständige in der Vergangenheit zu erheblichen sozialen Härten bei langer Krankheit 
und Elternzeit. Diese fallen nun weg.

GESUNDHEITSLADEN
MÜNCHEN e.V.
Informations- und 
Kommunikations zentrum
ASTALLERSTR. 14
80339 MÜNCHEN

TELEFON 
089 / 77 25 65
Zentrales FAX 
089 / 725 04 74
www.gl-m.de
E-Mail: mail@gl-m.de

Infothek:
Mo - Fr 10 - 13 Uhr 
Mo, Do 17 - 19 Uhr

PatientInnenstelle 
München:
Tel: 089 / 77 25 65
Mo 10 - 13 und 16 - 19 Uhr
Mi, Do, Fr 10 - 13 Uhr
(Zu allen Zeiten 
telefonische und 
persönliche Beratung.)

Onlineberatung:
htt ps://gl-m.beranet.info

Unabhängige 
Patientenberatung 
Schwaben:
Afrawald 7
86150 Augsburg
Tel. 0821/ 20 92 03 71
schwaben@gl-m.de
Mo 9 - 12 Uhr
Mi 13 - 16 Uhr
(Zu beiden Zeiten 
telefonische und 
persönliche Beratung.)

Spendenkonto:
Bank für Sozialwirtschaft 
IBAN: DE51 7002 0500
0008 8878 00
BIC: BFSWDE33MUE

laden Neue Info 
„Gesundheitsreform 2019 (1.Teil)“
Die wesentlichen und für Patient*innen und Ver-
sicherte relevanten Neuerungen des Versicher-
tenentlasungsgesetzes und weitere Neuerungen 
2019 haben wir in einer neuen GL Info zusam-
mengefasst. Sie ist einsehbar über unsere web-
site: www.gl-m.de oder in der Geschaäftsstelle 
in der Astallerstrasse 14 abzuholen. Wir können 
sie auf Anfrage auch gegen 1 € (Portokosten und 
einer kleinen Gebühr) zuschicken. Für Mitglieder 
kostenlos.                      Adelheid Schulte-Bocholt

BAGP und  Weiteres aus dem GL


